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Ergeht an: 
Siehe E-Mail Verteiler 
 
 

Pernegg/Mur, 15.04.2025 
 
Betreff: „Europaschutzgebiet Nr.14 „Teile des Südoststeirischen Hügellandes 

inklusive Höll und Grabenlandbäche“ – Information zu Grundlagenerhebung 

Offenland“ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Land Steiermark, Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung, Referat Naturschutz, lässt im 

Jahr 2025 im Europaschutzgebiet „Teile des Südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll 

und Grabenlandbäche“ eine Grundlagenerhebung in den Offenlandlebensräumen 

durchführen. 

Da die zu Beginn der 2000er Jahre erfolgte Erstkartierung bzw. der noch vor 2005 erstellte 

Managementplan nicht mehr aktuell sind, ist eine Überarbeitung erforderlich. 

Erhoben werden im laufenden Jahr 2025 sämtliche im Gebiet vorkommenden 

Offenlandlebensräume mit Hauptaugenmerk auf die in der Verordnung des 

Europaschutzgebietes genannten Lebensraumtypen, und zwar: 

-  6210 „Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien“ 

- 6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen 

- 6410 Pfeifengraswiesen 

- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

- 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“ 

- 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation und  

- 8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation inkl. Potentialflächen.  

Mit der fachspezifischen Kartierung wurde unsere Firma, die Kanzlei KOFLER 

Umweltmanagement ZT GmbH, 8132 Pernegg an der Mur, beauftragt. 

Die Feldkartierung beginnt in den nächsten Tagen und wird bis ca. Ende August 2025 

dauern. Die Kartiererinnen und Kartierer der Kanzlei KOFLER Umweltmanagement ZT 

GmbH tragen einen Kartierausweis der Steiermärkischen Landesregierung bei sich, der sie 
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gemäß §40 StNSchG2017 zum Betreten von Grundstücken ermächtigt und auf Nachfrage 

gerne vorgewiesen werden kann. 

Wir versichern Ihnen, dass bei dieser Arbeit respektvoll vorgegangen wird und es zu keinen 

Schäden kommt.  

 

Wir dürfen Sie ersuchen, diese Information im Sinne von Abs. 2 gemäß §40 StNSchG2017 in 

der Gemeindezeitung und/ oder an der Amtstafel bzw. am schwarzen Brett zu 

veröffentlichen, um alle Grundeigentümer bezüglich der geplanten Arbeiten zu informieren. 

 

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Kontakt:  

Rita Sündhofer MSc, Telefon: +43 644 8491233, E-Mail: rita.suendhofer@zt-kofler.at 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

KOFLER Umweltmanagement ZT GmbH 

 

 

Anhang: Übersicht ESG Nr. und Gemeinden 



Gnas

Straden

St. Anna

Halbenrain

Fehring

Gleichenberg

Klöch

Kapfenstein

Feldbach

Tieschen

Radkersburg

Deutsch Goritz

Mureck

Paldau

St. Peter
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